
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/29 2005/04/0188
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2006

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

AVG §56;

BVergG 1997 §113 Abs3 idF 1999/I/120;

BVergG 1997 §115 Abs2 Z1 idF 1999/I/120;

BVergG 2002 §168 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Unterlassung der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist nach dem eindeutigen Wortlaut des § 115 BVergG

1997 lediglich Zulässigkeitsvoraussetzung für die Stellung eines Nachprüfungsantrages vor Angebotsö=nung bzw. vor

Vorlage der Angebote im Verhandlungsverfahren, nicht aber für nach Zuschlagserteilung oder Abschluss des

Vergabeverfahrens gestellte Feststellungsanträge gemäß § 113 Abs. 3 leg cit. Eine dem § 168 Abs. 3 BVergG 2002

entsprechende Bestimmung, wonach Feststellungsanträge unzulässig sind, wenn der geltend gemachte Verstoß im

Rahmen eines auf Nichtigerklärung einer Auftraggeberentscheidung gerichteten Nachprüfungsverfahrens geltend

gemacht hätte werden können, ist dem BVergG 1997 fremd.

Schlagworte

Auslegung Anwendung der Auslegungsmethoden Bindung an den Wortlaut des Gesetzes VwRallg3/2/1Anspruch auf

bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung Feststellungsbescheide
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